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ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Vock 
und weiterer Abgeordneter 
 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
betreffend Wildtierauffangstation 
 
 
 
In der Verordnung (EG) Nr. 388/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten heißt es in der Begründung, dass 
„Einrichtungen zur Verfügung stehen [sollten], die eine ausreichende Unterbringung 
und Pflege lebender Exemplare gewährleisten.“ 
 
Weiters ist zu lesen: 
„Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um für lebende Exemplare die negativen 
Auswirkungen des Transports in die, aus der oder innerhalb der Gemeinschaft 
möglichst gering zu halten.“ 
 
Seit der Schließung des Safariparks Gänserndorf vor fünf Jahren hat sich die 
Unterbringung von Wildtieren deutlich verkompliziert 
 
 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft folgende 
 
 

Anfrage 
 
 

1) Wie viele der EU-Verordnung 388/97 unterliegenden Wildtiere wurden seit 
1.1.2004 beschlagnahmt, aufgeschlüsselt nach Gattung? 
 

2) Wo war der jeweilige Beschlagnahmeort der genannten Tiere? 
 

3) Welche der genannten Tiere konnten ausgewildert werden? 
 

4) Welche der genannten Tiere wurden in Österreich untergebracht, aufgeschlüsselt 
nach Schutzzentren? 
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5) Welche der genannten Tiere wurden im EU-Ausland untergebracht, 

aufgeschlüsselt nach Ländern und Einrichtungen? 
 

6) Welche der genannten Tiere wurden in Drittländern untergebracht, 
aufgeschlüsselt nach Ländern und Einrichtungen? 
 

7) Wie viele Stunden Transport liegen zwischen Beschlagnahmeort und 
Unterbringungsort der genannten Tiere? 
 

8) Welche Schutzzentren stehen derzeit für die Unterbringung und Pflege von 
Wildtieren zur Verfügung? 
 

9) Haben sich die jeweiligen Schutzzentren vertraglich zu einer Annahme von 
beschlagnahmten Wildtieren verpflichtet? 
 

10) Wenn ja, seit wann bestehen Verträge mit welchen Schutzzentren? 
 

11) Falls nur gattungsspezifische Annahmeverpflichtungen existieren, welche 
Schutzzentren sind zur Annahme welcher Tiergattungen verpflichtet? 
 

12) Für Wildtiere welcher Gattungen existieren keine Annahmeverträge mit 
Schutzzentren? 
 

13) Gab es jemals Schutzzentren, die sich zur Annahme von Wildtieren aller 
Gattungen verpflichtet haben? 
 

14) Strebt Ihr Ministerium eine Partnerschaft mit einem Schutzzentrum an, das als 
Auffangstation für Wildtiere aller Gattungen dienen kann? 
 

15) Wenn nein, was spricht gegen die Einrichtung einer derartigen 
Wildtierauffangstation? 
 

16) Wenn ja, gab es bereits Vertragsverhandlungen? 
 

17) Wenn ja, wann ist mit einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zu 
rechnen? 
 

18) Welche weiteren Maßnahmen sind in Ihrem Ministerium vorgesehen, um die 
Unterbringung und Pflege beschlagnahmter Wildtiere zu verbessern? 
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